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A)	 Satzungen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen der Region 
Hannover

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover

An die nachstehende Person

Name: 	 Nowak
Vorname(n): 	 Oleg
Geburtsdatum: 	 24.09.1979
letzte bekannte Anschrift: 	 Pappelweg 9,  

	 30938 Burgwedel

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
11.05.2023, Aktenzeichen 51.04-10-123333, öffent-
lich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover 
Team 51.04 – Unterhaltsvorschuss 
1. Stock, Raum Nr. 17, 
Peiner Str. 8, 30519 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen 
Verwaltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszu-
stellungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 25.05.2023

Der Regionspräsident
Im Auftrage

Pascuet Casals

– – –

	X Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover

An die nachstehende Person

Name: 	 Khaled
Vorname(n): 	 Fatma
Geburtsdatum: 	 28.06.1994
letzte bekannte Anschrift: 	 Im Auenland 6,  

	 31535 Neustadt a. Rbge.

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
16.05.2023, Aktenzeichen 51.04-10-101449+1,  
öffentlich zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover 
Team 51.04 – Unterhaltsvorschuss 
1. Stock, Raum Nr. 17, 
Peiner Str. 8, 30519 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen 
Verwaltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszu-
stellungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung – darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche 
Zustellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 25.05.2023

Der Regionspräsident
Im Auftrage

Pascuet Casals

– – –
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B)	 Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1.	 Stadt Burgwedel

	X 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Burgwedel

Gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) wird bekannt-
gemacht, dass die Region Hannover mit Verfügung vom 
04.05.2023, Az. 61.03-21101-34/04-7/23, die 34. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burgwedel 
mit Auflagen genehmigt hat. Ein Beitrittbeschluss des 
Rates der Stadt Burgwedel ist für keine der Auflagen er-
forderlich, da es bei der Ausräumung redaktioneller und 
formeller Mängel des Planes zu keiner inhaltlichen Plän-
derung kommt. 

Die genehmigte 34. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Burgwedel betrifft die Flurstücke 238, 
246/8, 247/4, 248/8 und eine Teilfläche des Flurstücks 
312/8 jeweils in der Flur 5 der Gemarkung Großburgwe-
del. Im nachstehenden Übersichtsplan ist der Geltungs-
bereich schwarz umrandet. 

Die 34. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
werden in der Stadtverwaltung (Rathaus) in Groß-
burgwedel, Fuhrberger Straße 4, Zimmer 2.48, 30938 
Burgwedel, während der Dienstzeiten nach vorheriger 
Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 05139/8973-680, 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 
Satz 1 BauGB 

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 – 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und

2.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Burgwedel unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Burgwedel wirksam.

Burgwedel, den 17.05.2023

Stadt Burgwedel
Wendt

Bürgermeisterin

– – –

	X Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen 
gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Niedersachsen (NStrG) vom 24. 
September 1980 in der zur Zeit gültigen Fassung 

Die Stadt Burgwedel, als Träger der Straßenbaulast,  
widmet hiermit, aufgrund des Beschlusses des Rates 
vom 12.12.2022, gemäß § 6 NStG folgende Straße dem 
öffentlichen Verkehr:

Saatkamp (Gemarkung Engensen, Flur 2, Flurstück 
221/41).

Die Einstufung der Straße erfolgt gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3a 
NStrG als Ortsstraße (Gemeindestraße). Eine Beschrän-
kung auf bestimmte Benutzungsarten wird nicht ver-
fügt. 

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt Burg-
wedel und sind im beigefügten Bebauungsplan gelb 
gestreift hervorgehoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Widmungsver-
fügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, Leon-
hardtstr. 15, 30175 Hannover erhoben werden. Die 
Klage ist gegen die Stadt Burgwedel, Großburgwedel, 
Fuhrberger Str. 4, 30938 Burgwedel, zu richten. 



Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 4/2023

– 24 –

Hinweis: Ein Klageverfahren vor dem Verwaltungsge-
richt ist kostenpflichtig. Sollten Sie Fragen zu dieser 
Widmungsverfügung haben, empfiehlt es sich daher im 
gegenseitigen Interesse, diese ggf. vorab zu klären. 

– veröffentlicht gem. § 13 der Hauptsatzung der Stadt 
Burgwedel – 

Burgwedel, den 16.05.2023

Stadt Burgwedel
Wendt

Bürgermeisterin

– – –

zu Protokoll, Einspruch mit der Begründung erhoben wer-
den, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die 
nach §§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenommen werden durf-
ten oder sollten. Der genannte Gesetzestext kann eben-
falls eingesehen werden.

– veröffentlicht gem. § 13 der Hauptsatzung der Stadt 
Burgwedel –

Burgwedel, den 16. Mai 2023 

Stadt Burgwedel
Wendt

Bürgermeisterin

– – –

	X Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung 
der Vorschlagsliste

Der Rat der Stadt Burgwedel hat in seiner Sitzung am 
12.05.2023 den Beschluss über die Vorschlagsliste zur 
Wahl der Schöffen der Stadt Burgwedel für die Amtszeit 
vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 in den Schöffengerichten 
des Amtsgerichts Burgwedel und den Strafkammern des 
Landgerichts Hannover gefasst.

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsge-
setz (GVG) in der Zeit vom 30.05.2023 bis 06.06.2023 wäh-
rend der Dienstzeiten öffentlich zur Einsicht am folgenden 
Ort aus:

Rathaus Großburgwedel, Ordnungsamt, Zimmer 2.09, 
Fuhrberger Str. 4, 30938 Burgwedel.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen 
einer Woche nach Schluss der Auslegung, schriftlich oder 
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2.	 Stadt Gehrden

	X 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Gehrden 
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Gehrden in 
der Sitzung am 22.03.2023 folgende Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge

erhöht vermindert und damit der Gesamt-
betrag des Haushaltsplans 
einschließlich der Nachträ-

ge festgesetzt auf
 um  um  

–Euro– –Euro– –Euro– –Euro–

1 2 3 4 5

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge 33.891.700 1.977.500 0 35.869.200

ordentliche Aufwendungen 42.607.200 3.556.700 0 46.163.900

außerordentliche Erträge 100.000 0 0 100.000

außerordentliche Aufwendun-
gen

376.200 0 0 376.200

Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

32.936.300 1.977.500 0 34.913.800

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

40.011.000 3.525.100 0 43.536.100

Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit

1.206.000 0 0 1.206.000

Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit

23.625.300 11.049.500 0 34.674.800

Einzahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit

22.419.300 11.049.500 0 33.468.800

Auszahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit

3.253.200 42.100 0 3.295.300

Nachrichtlich

Gesamtbetrag der Einzahlun-
gen des Finanzhaushalts

56.561.600 13.027.000 0 69.588.600

Gesamtbetrag der Auszahlun-
gen des Finanzhaushalts

66.889.500 14.616.700 0 81.506.200
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§ 1 a

Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Finanzplan, Vermö-
gensplan) des Netto-Regiebetriebes Sozialstation (mit 
Tagespflege) für das Haushaltsjahr 2023 wird nicht ver-
ändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bis-
herigen Festsetzung in Höhe von 22.419.300 Euro um 
11.049.500 Euro erhöht und damit auf 33.468.800 Euro 
neu festgesetzt.

§ 2 a

Der Vermögensplan des Netto-Regiebetriebes Sozial-
station (mit Tagespflege) wird für das Haushaltsjahr 
2023 nicht verändert. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 
von 3.000.000 Euro um 36.540.900 Euro erhöht und  
damit auf 39.540.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3 a

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen für den Netto-Regiebetrieb Sozialstation wer-
den nicht verändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskre-
dite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskre-
dite durch die Sonderkasse für den Netto-Regebetrieb 
Sozialtation beansprucht werden dürfen, wird nicht ver-
ändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebeseätze) werden nicht geändert.

§ 6

Der § 6 der Haushaltssatzung wird nicht geändert.

Gehrden, den 12.05.2023

Stadt Gehrden
Losert

Bürgermeister

– – –

	X Bekanntmachung der 1. Nachtragshaus
haltssatzung der Stadt Gehrden 

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 
NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch die Re-
gion am 15.05.2023 unter dem Aktenzeichen 01.06 11 
92 05 erteilt worden. 

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 liegt nach § 114 Abs. 2 
Satz 3 NKomVG vom 25.05.2023 bis zum 06.06.2023 im 
Rathaus der Stadt Gehrden, Zimmer 2.11, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

Gehrden, den 15.05.2023

	 Stadt Gehrden	  
L.S. 	 Losert	
	 Bürgermeister	

 
– – –

3.	 Stadt Neustadt am Rübenberge

	X Bebauungsplan Nr. 143 „Hans-Böckler-Straße/
Siemensstraße“, beschleunigte 5. Änderung, 
Stadtteil Kernstadt 
Information der Öffentlichkeit und öffentliche 
Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. 
hat in seiner Sitzung am 02.05.2023 die Aufstellung, die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, die Infor-
mation der Öffentlichkeit und die öffentliche Ausle-
gung für das beschleunigte Verfahren des Bebauungs-
planes beschlossen. 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung sind, die 
Nachverdichtung von Innenbereichen mit Wohnge-
bäuden zu ermöglichen, die Schaffung von Sozialwoh-
nungen, die verbesserte Auslastung von vorhandenen 
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Infrastruktureinrichtungen in der Kernstadt und die Mi-
nimierung von Siedlungsentwicklungen in Außenberei-
chen. Der o. g. Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB 
im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

Die Information der Öffentlichkeit und die öffentliche 
Auslegung erfolgt gem. § 3 Abs. 1 Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) durch Veröffentlichung im Inter-
net.

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung in der Zeit 

vom Mittwoch, 31.05.2023 
bis einschl. Donnerstag, 08.06.2023

auf der Internetseite der Stadt Neustadt a. Rbge. (www.
neustadt-a-rbge.de) unter „Leben in Neustadt/Bauen 
& Wohnen/ Bauleitplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
informieren und sich zur Planung äußern.

Anschließend steht der Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 143 „Hans-Böckler-Straße /Siemensstraße“, beschleu-
nigte 5. Änderung, Stadtteil Kernstadt, einschließlich 
Entwurfsbegründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 1 PlanSiG durch Veröffentlichung auf der o.g. Inter-
netseite in der Zeit

vom Freitag, 09.06.2023 
bis einschließlich Montag, 10.07.2023

zur Verfügung (Auskunft erteilt Frau Zerr).

Zusätzlich liegen die Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 PlanSiG bei der Stadt Neustadt 
a. Rbge., Nienburger Str. 31, Haupteingang, 31535 Neu-
stadt a. Rbge., während der Öffnungszeiten (Mo. u. Di. 
von 8 bis 16 Uhr, Do. von 8 bis 17 Uhr und Mi. u. Fr. von 
8 bis 12 Uhr) öffentlich aus. Weitere Informationen zu 
bestehenden Einlassregelungen erhalten Sie auf der In-
ternetseite der Stadt Neustadt a. Rbge. (www.neustadt-
a-rbge.de) oder unter der Tel. 05032-84-0. Die Plan-
unterlagen können auch bei Frau Schütte telefonisch 
unter Tel. 05032 84-213 oder per E-Mail unter uschuet-
te@neustadt-a-rbge.de angefordert werden. 

Stellungnahmen können während der o.g. Auslegungs-
frist vorgebracht werden. Sie sind schriftlich, elektro-
nisch oder zur Niederschrift bei der Stadt Neustadt a. 
Rbge. einzureichen. Für die Abgabe einer Niederschrift 

wird um telefonische Terminvereinbarung bei Frau 
Schütte gebeten. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
diesen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 
Abs. 2 S. 2 und § 4 a Abs. 6 BauGB). Es wird um Beach-
tung der „Informationen zur Datenverarbeitung“ gebe-
ten, die auf dem o.g. Pfad der städtischen Internetseite 
stehen.

Neustadt a. Rbge., den 02.05.2023

Stadt Neustadt a. Rbge.
Dominic Herbst

Der Bürgermeister

– – –

4.	 Stadt Pattensen

	X Stadt Pattensen 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 406 „Hohes Holzfeld“ und 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 408 „Vor 
dem Dammfeld“ 

Inkrafttreten

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 
23.03.2023 die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
406 „Hohes Holzfeld“ und 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 408 „Vor dem Dammfeld“ nach Abwägung 
der vorgebrachten Anregungen gemäß § 10 BauGB, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 24147), als Satzung 
beschlossen. 

Gemäß § 10 BauGB tritt der Bebauungsplanes der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 406 „Hohes Holzfeld“ 
und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 408 „Vor 
dem Dammfeld“ durch diese Bekanntmachung in Kraft.

Der Planbereich liegt in der Stadt Pattensen am südli-
chen Ortsrand von Hüpede. Die Kindertagesstätte be-
findet sich westlich des Astrid-Lindgren-Wegs sowie 
südlich des Karl-Simmrock-Weges und östlich des Mart-
ha-Schlinkert-Wegs. 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über den nörd-
lich an die Kindertagesstätte angrenzenden Karl-Simm-
rock-Weg. 
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 406 „Hohes 
Holzfeld“ und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
408 „Vor dem Dammfeld“ soll den Bedarf im Ortsteil 
Hüpede hinsichtlich der zu gewährleistenden Daseins-
vorsorge sicherstellen und die notwendigen sozialen 
Einrichtungen für den Ortsteil vorhalten, sodass eine 
nachhaltige Entwicklung des Ortsteils unterstützt wer-
den kann.

Der Bebauungsplan wird mit Begründung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB im Rathaus der Stadt Pattensen, Rathaus-
platz 1 in 30982 Pattensen, während der allgemeinen 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans zum Flächennutzungsplan und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB, über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen so-
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wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Pattensen, den 08.05.2023

Stadt Pattensen
Schumann

Die Bürgermeisterin

– – –

	X Stadt Pattensen Bebauungsplan Nr. 412 
„Bennigser Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften 
„Bennigser Straße“

Inkrafttreten

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 
23.03.2023 den Bebauungsplan Nr. 412 „Bennigser Stra-
ße“ mit örtlicher Bauvorschrifte gem. § 84 Abs. 3 NBauO 
als Satzung, einschließlich der dazugehörigen Begrün-
dung, beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich er-
gibt sich aus dem nachstehend abgebildeten Planaus-
schnitt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 412 „Bennigser Straße“ mit örtlicher Bauvorschrift 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 Kartengrundlage: ALK
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Der vorgenannte Bebauungsplan mit örtlichen Bau-
vorschriften wird einschließlich der Begründung im 
Rathaus, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen während der 
Dienststunden, zur allgemeinen Einsicht bereitgehal-
ten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans zum Flächennutzungsplan und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB, über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen so-
wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechen-
der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Pattensen, den 08.05.2023

Stadt Pattensen
Schumann

Die Bürgermeisterin

– – –

C)	 Sonstige Bekanntmachungen

Ev.-luth. Martinskirchengemeinde Engelbostel-
Schulenburg

	X Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den 
Friedhof der Ev.-luth. Martinskirchengemeinde 
Engelbostel-Schulenburg 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 
33 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schu-
lenburg für den Friedhof in Engelbostel am 18.04.2023 
folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen 

der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1)	 Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1.	 wer die Bestattung oder sonstige gebühren-

pflichtige Leistung nach dieser Ordnung be-
antragt oder durch ihm zurechenbares Ver-
halten ausgelöst hat,

2.	 wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte 
erworben oder verlängert hat,

3.	 wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) 	 Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1.	 wer die Verwaltungshandlung veranlasst 

oder in wessen Interesse sie vorgenommen 
wird,

2.	 wer die Gebührenschuld gegenüber der 
Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklä-
rung übernommen hat oder wer für die Ge-
bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

3.	 Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) 	 Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der 
Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten 
Verlängerung der Grabstätte.

(2) 	 Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die 
Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) 	 Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) 	 Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.

(2) 	 Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet 
worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist.
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(3) 	 Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten, 

Einziehung rückständiger Gebühren

(1) 	 Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetra-
ges zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.

(2) 	 Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) 	 Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Voll-
streckung hat der Vollstreckungsschuldner oder 
die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I. 	 Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an Grabstätten:

1.	 Reihengrabstätten
a)	 für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr
	 – für 30 Jahre, je Grabstelle:	  540,00 €
b) 	 für Verstorbene bis zum vollendeten 
	 5. Lebensjahr
	 – für 30 Jahre, je Grabstelle:	  330,00 €

2.	 Wahlgrabstätten
a) 	 für die 1. und 2. Grabstelle
	 – für 30 Jahre, je Grabstelle: 	 1.070,00 €
b)	 für die 3. und jede weitere Grabstelle
	 – für 30 Jahre, je Grabstelle:	  780,00 €
c)	 für jedes Jahr der Verlängerung 
	 der 1. und 2. Grabstelle:
	 – je Grabstelle:	  35,00 €
d)	 für jedes Jahr der Verlängerung der 3. 
	 und jeder weiteren Grabstelle:
	 – je Grabstelle:	  26,00 €

3.	 Urnenreihengrabstätten
	 – für 30 Jahre, je Grabstelle:	  330,00 €
 
4.	 Urnenwahlgrabstätten

a) 	 für 30 Jahre, je Grabstelle:	  520,00 €
b)	 für jedes Jahr der Verlängerung,  

je Grabstelle:	  18,00 €

5.	 Pflegeleichte Rasenreihengrabstätten für Särge
a)	  für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr 
	 – incl. Kopfplatte und Beschriftung – 
	 für 30 Jahre, je Grabstelle:	 2.280,00 €

b) 	 für Verstorbene bis zum vollendeten 
	 5. Lebensjahr
	 –incl. Kopfplatte und Beschriftung – 
	 für 30 Jahre, je Grabstelle:	 1.630,00 €

6. 	 Pflegeleichte Rasenreihengrabstätten für Urnen
	 – incl. Kopfplatte und Beschriftung –  

für 30 Jahre, je Grabstelle:	 1.750,00 €

7.	  Pflegeleichte Rasenreihengrabstätten für Särge 
mit Pflanzstreifen

	 – incl. Grabmal und Beschriftung –  
für 30 Jahre, je Grabstelle:	 3.450,00 €

8. 	 Pflegeleichte Doppelrasenreihengrabstätten für 
Särge mit Pflanzstreifen
a)	 – incl. Grabmal und Beschriftung– 
	 für 30 Jahre, je Grabstelle:	 6.800,00 €
b)	 für jedes Jahr der Verlängerung, 
	 je Grabstelle:	  78,00 €

9. 	 Pflegeleichte Grabstätten für Urnen im Pflanz-
beet
a)	 – incl. Namenstafel und Beschriftung– 
	 für 30 Jahre, je Grabstelle:	 2.600,00 €
b)	 für jedes Jahr der Verlängerung, 
	 je Grabstelle:	  32,00 €

10. 	 Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer be-
reits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte 
gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung
a) 	 bei einer Beisetzung in einer einstelligen 

Wahlgrabstätte bzw. einstelligen Urnenwahl-
grabstätte eine Gebühr gemäß 2.a), 4.a) zur 
Anpassung an die Ruhezeit,

b) 	 bei einer Beisetzung in einer mehrstelligen 
Wahlgrabstätte bzw. mehrstelligen Urnen-
wahlgrabstätte zusätzlich zu der Gebühr 
nach a). eine Gebühr gemäß 2.b), 2.c) oder 
4.b) für die anderen Grabstellen zur Anpas-
sung an die Ruhezeit.

	 Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nut-
zungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich.

	 Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die 
Verlängerung des Nutzungsrechts wird für die ge-
samte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

II. 	 Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapel-
le oder der Kirche

1.	  Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle  
– je Bestattungsfall:	  250,00 €

2. 	 Gebühr für die Benutzung der Kirche  
– je Bestattungsfall:	  250,00 €
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III. 	 Gebühren für die Bestattung

In diesen Gebühren sind enthalten die Kosten für die 
Bestattung (Hauptleistung) sowie für das Ausheben 
und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der 
überflüssigen Erde (Nebenleistungen):
1. 	 für eine Erdbestattung 

a) 	 bei Verstorbenen bis zum  
vollendeten 5. Lebensjahr	  210,00 €

b) 	 bei Verstorbenen  
ab dem 6. Lebensjahr	  500,00 €

2. 	 für eine Urnenbestattung	  100,00 €
3. 	 für Särge mit Übergröße zusätzlich	  100,00 €

Sofern anlässlich der Bestattung Arbeiten erforderlich 
werden, die den üblichen Aufwand überschreiten, wird 
hierfür eine zusätzliche Gebühr in Höhe des tatsächli-
chen entstandenen Bruttoaufwandes erhoben. 

IV. 	 Verwaltungsgebühren

a) 	 Prüfung der Anzeige zur Errichtung u. Änderung  
eines stehenden Grabmals: 	 80,00 €

b) 	 Prüfung der Anzeige zur Errichtung u. Änderung 
eines liegenden Grabmals oder einer  
liegenden Kopfplatte:	  60,00 €

c) 	 Laufende Überprüfung der Standsicherheit  
bei einem stehenden Grabmal – während  
der Dauer des Nutzungsrechts:	 60,00 €

d) 	 Laufende Überprüfung der Standsicherheit  
bei einem stehenden Grabmal –bei der  
Verlängerung des Nutzungsrechts–,  
für jedes Jahr der Verlängerung: 	 2,00 €

e) 	 Prüfung der Anzeige zur Errichtung u. Änderung 
von Grabeinfassungen:	  20,00 €

V. 	 Gebühren für die Abräumung von Grabstätten

Für die Abräumung von stehenden Grabmalen, Bäu-
men, Hecken und sonstigen Bepflanzungen, sowie von 
Grab-/Kopfplatten und Einfassungen werden Gebühren 
in Höhe des tatsächlich entstandenen Bruttoaufwandes 
berechnet. 

§ 7
Sonderfälle

Leistungen, für die in dieser Gebührenordnung kein Ge-
bührentarif vorgesehen ist, werden nach dem tatsäch-
lich entstandenen Bruttoaufwand berechnet.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 	 Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung und der öf-
fentlichen Bekanntmachung zum 01.06.2023 in 
Kraft.

(2) 	 Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenord-
nung tritt die bisherige Friedhofsgebührenord-
nung nebst Änderungen außer Kraft.

Engelbostel, den 18.04.2023

Der Kirchenvorstand:
Rainer Müller-Jödicke	 L. S.	 H. Fienemann 
Vorsitzender 		  Kirchenvorsteher

Die vorstehende 1. Änderung der Friedhofsgebühren-
ordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 2 Nummer 4 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich ge-
nehmigt.

Hannover, den 04.05.2023

Das Landeskirchenamt
L.S.	 i. A. Lahmsen	

– – –

Ev.-luth. Matthäus – Kirchengemeinde Lehrte

	X 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
für die Friedhöfe der Ev.-luth. Matthäus – 
Kirchengemeinde Lehrte in Lehrte

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 33 der Fried-
hofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Matthäus 
– Kirchengemeinde Lehrte in Lehrte hat der Kirchen-
vorstand am 30. März 2023 folgende 2. Änderung der 
Friedhofsgebührenordnung vom 28. Oktober 2010 be-
schlossen:

§ 1
Änderungen

Der bisherige § 6 (Gebührentarif) wird wie folgt ge-
ändert:

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten 
an Grabstätten:

1.	 Reihengrabstätte:
a) 	 Nutzungsrecht für Verstorbene bis zum  

vollendeten 5. Lebensjahr für 25 Jahre 
	 – je Grabstelle: 	 150,00 €
b) 	 Nutzungsrecht für Verstorbene ab dem  

6. Lebensjahr für 25 Jahre 
	 – je Grabstelle:	 1.730,00 €

2.	 Wahlgrabstätte:
a) 	 Nutzungsrecht für Verstorbene 

 ab dem 6. Lebensjahr für 25 Jahre 
	 – je Grabstelle:	 1.780,00 €
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b) 	 für jedes Jahr der Verlängerung des  
Nutzungsrechtes – je Grabstelle: 	 71,20 € 

3.	 Urnenreihengrabstätte:
a) 	 Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle:	 1.200,00 €

4.	 Urnenwahlgrabstätte:
a) 	 Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Doppelgrabstelle:	 1.680,00 €
b) 	 für jedes Jahr der Verlängerung  

des Nutzungsrechtes  
– je Doppelgrabstelle: 	 67,20 €

5.	 Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits 
belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte ge-
mäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:
a)	 eine Gebühr gemäß Nummer 2 b) oder 5 b) 

zur Anpassung an die neue Ruhezeit und Ver-
längerung des Nutzungsrechts sowie

b)	 eine Gebühr gemäß nachfolgendem Ab-
schnitt II. Nummer 2.

	 Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nut-
zungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren 
möglich. Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb 
und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird 
für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

6.	 Rasenwahlgrabstätte:
a) 	 Nutzungsrecht für 25 Jahre  

– je Grabstelle:	 3.600,00 €
b) 	 Kosten für eine Einfassung aus rotem  

Wesersandstein – je Grabstelle:	 380,00 €
c) 	 für jedes Jahr der Verlängerung des  

Nutzungsrechtes – je Grabstelle: 	 144,00 € 

7. 	 Urnengemeinschaftsgrabanlage: 
a) 	 Nutzungsrecht für ein Urnengrab im Rasen-

feld für 25 Jahre – je Grabstelle:	 2.340,00 €
b) 	 Kosten für die Namensplatte  

(inkl. Gravur):	 572,00 €
c) 	 Nutzungsrecht für ein Grab ohne Namens-
	 kennzeichnung (sog. anonyme Bestattung) 
 	 für 25 Jahre – je Grabstelle: 	  1.880,00 €
d) 	 Nutzungsrecht für ein Urnengrab  

unter dem Ruhebaum für 25 Jahre
 	 – je Grabstelle: 	  2.550,00 €
e) 	 Kosten für einen Steinquader  

(inkl. Gravur):	  690,00 €
f) 	 Nutzungsrecht für ein Urnengrab  

im Staudenbeet für 25 Jahre  
– je Grabstelle: 	 2.550,00 €

g) 	 Kosten für eine Granit Stele (inkl. Gravur):	
745,00 €

8. 	 Urnenpartnergrabstätte in einer Gemeinschafts-
grabanlage (einmal verlängerbar) mit Reservie-
rung einer 2ten Grabstelle bei Erstbestattung:
a) 	 Nutzungsrecht für ein Urnengrab  

unter dem Ruhebaum für 25 Jahre  
im Bestattungsfall – je Grabstelle:	  2.550,00 €

b) 	 Kosten für einen Steinquader  
(inkl. Gravur) – je Grabstelle:	  690,00 €

c) 	 Nutzungsrecht für ein Urnengrab  
im Staudenbeet für 25 Jahre im  
Bestattungsfall – je Grabstelle: 	  2.550,00 €

d) 	 Kosten für eine Granit Stele  
(inkl. Gravur der Erstschrift):	  885,00 €

e) 	 bei Zweitbestattung zusätzlich eine  
Verlängerungsgebühr des Nutzungsrechtes  
der erstbeigesetzen Urne zur Anpassung  
an die neue Ruhezeit – pro Jahr:	  65,40 €

	 Die Kosten der Zweitschrift (Gravur) werden für 
alle Grab- und Steinformen auf Grundlage des tat-
sächlichen Bruttoaufwandes erhoben.

9. 	 Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nut-
zungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten 
(Wahlgrabstätten mit mehr als 2 Grabstellen) 
besondere schriftliche Vereinbarungen über die 
künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf 
Abschluss von derartigen Vereinbarungen be-
steht nicht. 

II. Gebühren für die Bestattung:

Die Gebühren umfassen neben der eigentlichen Be-
stattung (Hauptleistung) auch die anfallenden Neben-
kosten für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Ab-
räumen der Kränze und der überflüssigen Erde, die 
pflanzfertige Herrichtung des Grabes und zusätzlich bei 
einen Reihengrab das Bepflanzen des Grabhügels mit 
Cotoneaster.

Diese Leistungen werden zur Wahrung eines einheitli-
chen Erscheinungsbildes, zur Einhaltung bestattungs-
rechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde 
des Ortes entsprechender Abläufe auf dem Friedhof 
allein von der Friedhofsträgerin erbracht.

1.	 für eine Erdbestattung:
a) 	 Verstorbene bis zum vollendeten  

5. Lebensjahr:	 290,00 €
b)	  Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr  

– im Reihengrab –:	 625,00 €
c) 	 Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr  

– im Wahlgrab –:	 790,00 €

2.	 für eine Urnenbestattung:	
a) 	 je Bestattungsfall: 	 250,00 €
b) 	 Bereitstellung eines Trägers der Urne  

durch Friedhofspersonal:	 142,00 €
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	 Sofern anlässlich der Bestattung Arbeiten erfor-
derlich werden, die den üblichen Aufwand über-
schreiten, wird hierfür eine zusätzliche Gebühr in 
Höhe des tatsächlichen entstandenen Bruttoauf-
wandes erhoben. 

III. Gebühren für die Benutzung der Leichenkammer 
und Friedhofskapelle:

1.	 für die Benutzung der Leichenkammer (Kühlhalle) 
– je Sarg: 	 120,00 €

2.	 für die Benutzung des Abschiedraumes  
– je Bestattungsfall:	 75,00 €

3.	 für die Benutzung der Friedhofskapelle  
(ohne Dekoration) – je Trauerfeier:	 160,00 €

4. 	 für die Ausschmückung der Friedhofskapelle  
(Kerzen, Lorbeerbäume, Altarblumen) und  
die Bereitstellung der Orgel und/oder der  
Musikanlage – je Trauerfeier:	 80,00 €

Wir weisen grundsätzlich daraufhin, dass zusätzliche 
Kosten in Form einer Energiepauschale, sowie durch 
den Bestatter entstehen können.

IV. Gebühren für eine Umbettung: 

Diese Leistungen werden zur Wahrung eines einheitli-
chen Erscheinungsbildes, zur Einhaltung bestattungs-
rechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde 
des Ortes entsprechender Abläufe auf dem Friedhof 
allein von der Friedhofsträgerin erbracht.

1. 	 für die Ausgrabung einer Urne:	 270,00 €

2. 	 für die Ausgrabung einer Leiche: 	 1.100,00 €
(Wir weisen darauf hin, dass in dieser Gebühr nicht die 
Hebung des Sargs, der Transport auf dem Friedhof und 
evtl. notwendige Sicherungsarbeiten auf Nachbargrä-
bern enthalten sind)

Bei Wiederbeisetzung auf demselben Friedhof erge-
ben sich zusätzlich die gleichen Gebühren wie bei einer 
Bestattung.

Sofern anlässlich der Umbettung außergewöhnliche 
Kosten entstehen, die den üblichen Aufwand über-
schreiten, wird hierfür eine zusätzliche Gebühr in Höhe 
des tatsächlichen entstandenen Bruttoaufwandes er-
hoben. 

V. Verwaltungsgebühren:

1.	 für die Bearbeitung eines Sterbefalles von  
der Anmeldung bis zur Trauerfeier: 	 65,00 €

2.	 für die Feststellung der Anschrift:	 13,00 €

3.	 für die Feststellung von  
Einebnungskosten:	 45,00 €

4.	 für die Bearbeitung eines Antrages auf  
Umwandlung einer bestehenden Wahl- 
grabstätte in ein Rasenwahlgrabstätte:	 45,00 €

5.	 für die Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines Grabmals:	 17,00 €

6.	 für die Prüfung der Standsicherheit für  
stehende Grabmale während der Dauer  
des Nutzungsrechtes: 	 115,00 €

7. 	 für die laufende Überprüfung der  
Standsicherheit für stehende Grabmal  
bei der Verlängerung von Nutzungsrechten  
– für jedes Jahr der Verlängerung: 	 4,60 €

8. 	 für die Prüfung der Anzeige bei Veränderung  
eines Grabmales oder der Ergänzung von  
Inschriften:	 17,00 € 

VI. Gebühren für die vorzeitige Rückgabe des Nut-
zungsrechtes einer Grabstätte vor Beendigung der 
Ruhezeit: 

Bei vorzeitigem Verzicht auf das Nutzungsrecht an einer 
Grabstätte wird pro Jahr eine Pflegepauschale bis zum 
Ablauf der Ruhezeit erhoben:

1. 	 für die Einebnung von Grabstätten:
a) 	 eine Gebühr gemäß V Nummer 3 und
b) 	 eine Gebühr gemäß § 7.

2. 	 für die Pflege von Grabstätten: 
a)	 Pflegepauschale  

– pro Jahr / je Grabstelle –:	 73,00 €
	 Dies gilt nicht für Grabstätten, deren Pflege auf-

grund sonstiger Vorschriften ausschließlich der 
Friedhofsträgerin obliegt.

3. 	 Leistungen, für die in dieser Gebührenordnung 
kein Tarif vorgesehen ist, werden nach dem tat-
sächlichen Bruttoaufwand berechnet.

VII. Gebühren für die Ersatzvornahme bei Pflichtver-
letzungen durch die Nutzungsberechtigten:

Sofern eine nutzungsberechtigte Person die ihr gemäß 
der Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Mat-
thäus – Kirchengemeinde Lehrte obliegenden Pflichten 
nicht erfüllt und sich die Friedhofsträgerin diesbezüg-
lich das Recht vorbehalten hat eine Ersatzvornahme 
auf Kosten der nutzungsberechtigten Person vorzu-
nehmen, wird für die Durchführung der Ersatzvornah-
me eine Gebühr in Höhe des tatsächlich entstandenen 
Bruttoaufwandes erhoben. 
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VIII. Sonstige Gebühren:

1. 	 Gebühren für die Umwandlung einer bisherigen 
Wahlgrabstätten in eine Rasenwahlgrabstätten 
vor Beendigung der Ruhezeit:
a) 	 für die Herstellung / Umwandlung der Grab-

stätte eine Gebühr gemäß I Nummer 6b,
b) 	 für die anfallende Rasenpflege bis  

zum Ablauf der Ruhezeit  
– pro Jahr / je Grabstelle: 	 72,80 € 

c) 	 eine Gebühr gemäß V Nummer 4.

2.	 für den Versand einer Urne: 	 36,00 €

Der § 7 (Sonderfälle) wird wie folgt ersetzt:

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jewei-
ligen Bruttoaufwand berechnet. Dies gilt insbesonde-
re für Grabsteineinfassungen mit ausschließlich rotem 
Wesersandstein und für Wahlgrabstätten, die in Rasen-
wahlgrabstätten umgewandelt werden, sowie für Ein-
ebnungen von Grabstätten.

§ 2
Inkrafttreten

(1) 	 Diese 2. Änderung der Friedhofsordnung tritt nach 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) 	 Die übrigen Bestimmungen der Friedhofsgebüh-
renordnung nebst Änderungen bleiben bestehen.

Lehrte, den 19.04.2023

Ev.-luth. Matthäus – Kirchengemeinde Lehrte
Der Kirchenvorstand:

gez.		  gez.
Wilhelm Busch	 L.S. 	 G. Steingräber-Broder, Pn.
Vorsitzender		  Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende 2. Änderung der Friedhofsgebühren-
ordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 2 Nummer 
4 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich 
genehmigt.

Hannover, den 04.05.2023

Das Landeskirchenamt
L.S.	 i. A. Lahmsen	

– – –

	X Friedhofsordnung (FO) für die Friedhöfe der 
Ev.-luth. Matthäus – Kirchengemeinde Lehrte in 
Lehrte

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Matthäus – Kirchenge-
meinde Lehrte am 30. März 2023 folgende Friedhofs-
ordnung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern 
ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Men-
schen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Bot-
schaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht ge-
nommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige 
Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser 
Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten

§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenreihengrabstätten
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 16 Rasenwahlgrabstätten
§ 17 Urnengemeinschaftsgrabanlagen
§ 18 Urnenpartnergrabstätten in einer Gemeinschafts-
grabanlage
§ 19 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 20 Bestattungsverzeichnis
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V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 21 Gestaltungsgrundsatz
§ 22 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 
und anderen Anlagen
Anlage zu § 21 Richtlinien über die Gestaltung der Grab-
stätten und Grabmale

VI. Anlage und Pflege von Grabstätten

§ 23 Allgemeines
§ 24 Grabpflege, Grabschmuck
§ 25 Vernachlässigung

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 26 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 27 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 28 Entfernung
§ 29 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 30 Leichenkammer (Kühlhalle)
§ 31 Benutzung der Friedhofskapelle 

IX. Haftung und Gebühren

§ 32 Haftung
§ 33 Gebühren

X. Schlussvorschriften

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) 	 Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe der 
Ev.-luth. Matthäus - Kirchengemeinde Lehrte in 
ihrer jeweiligen Größe. 

	 Der Neue Friedhof an der Steinstraße umfasst zur-
zeit die Flurstücke 58/1, 59 und 60 der Flur 13, Ge-
markung Lehrte, in Größe von insgesamt 8.32,63 ha 
und ein Teil des Flurstücks 1 Flur 41 der Gemarkung 
Lehrte von ca. 1.25,00 ha. 

	 Der Alte Friedhof an der Feldstraße umfasst das 
Flurstück 6/1 der Flur 32, Gemarkung Lehrte, in der 
Größe von 1.86,61 ha.

	 Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Mat-
thäus - Kirchengemeinde Lehrte. 

(2) 	 Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Kern-
stadt Lehrte hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem 
Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der 

Bestattung von Fehl- und Ungeborenen i.S.d. Nie-
dersächsischen Bestattungsgesetzes. 

(3) 	 Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. 

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1) 	 Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet.

(2) 	 Die Verwaltung des Friedhofes richtet sich nach 
dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen 
kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) 	 Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen,  
einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungs-
stelle beauftragen. 

(4) 	 Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlän-
gerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an 
einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines 
Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringer*innen sowie mit der 
Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für 
den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden. 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1) 	 Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.

(2) 	 Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungs-
rechten darf lediglich zur Anpassung an die Ru-
hezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der 
beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte 
bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht be-
legt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt 
die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an 
denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu 
belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch 
der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnah-
men von dieser Einschränkung kann die Friedhofs-
verwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulas-
sen.
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(3) 	 Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4)	  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1) 	 Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) 	 Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1)	  Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kir-
che richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofs-
verwaltung kann Personen, die der Friedhofsord-
nung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs 
untersagen.

(2) 	 Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a)	 die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 

Inlinern, Skateboards aller Art – ausgenom-
men Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer*innen – zu befah-
ren,

b)	 Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleis-
tungen anzubieten,

c)	 an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen,

d)	 Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, au-
ßer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten,

e)	 Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,

f)	 Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

g)	 fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h)	 Hunde unangeleint mitzubringen. 

(3) 	 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit die Interessen anderer nicht beein-
trächtigt werden.

(4) 	 Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. 

(5) 	 Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf 
dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.

(6) 	 Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten 
Personen ist Folge zu leisten.

§ 6 
Dienstleistungen

(1) 	 Dienstleistungserbringer*innen (Bildhauer*innen, 
Steinmetz*innen, Gärtner*innen, Bestatter*innen 
und sonstige Gewerbetreibende) haben die für den 
Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2) 	 Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungs-
erbringer*innen, die fachlich geeignet und in be-
trieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig 
sind. Die Dienstleister*innen bzw. deren Leitung 
haben auf Verlangen der Friedhofsverwaltung den 
Meisterbrief, Eintragung in die Handwerksrolle, Ar-
beitsgenehmigung und den Nachweis einer Haft-
pflichtversicherung vorzulegen.

	 In Fällen, in denen die Ausführung von Arbeiten auf 
dem Friedhof der Friedhofsträgerin, bzw. der Fried-
hofsverwaltung vorbehalten ist, dürfen Dienstleis-
tungserbringer*innen ausschließlich tätig werden, 
wenn ein entsprechender Auftrag durch die Fried-
hofsträgerin erteilt wurde. Eine Auftragserteilung 
durch Grabnutzungsberechtigte oder Dritte ist in 
diesen Fällen unzulässig.

(3) 	 Dienstleistungserbringern*innen kann die Aus-
übung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung 
auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn 
der/die Dienstleistungserbringer*in nach vorhe-
riger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwer-
wiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich.

(4) 	 Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an de-
nen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze 
sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern 
und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
lassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
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herzurichten, dass eine Behinderung Dritter ausge-
schlossen ist. Die Dienstleistungserbringer*innen 
dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. 
Geräte von Dienstleistungserbringer*innen dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden.

(5) 	 Dienstleistungserbringer*innen haften gegenüber 
dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

(6) 	 Werbeschilder von Dienstleistungserbringer*innen 
auf den Grabstätten dürfen eine Größe von 10 x 10 
cm nicht überschreiten und müssen in gedeckten 
Farben gehalten sein. Werbemaßnahmen in der 
Kapelle sind grundsätzlich nicht gestattet.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1) 	 Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzu-
teilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestal-
tend mitwirken wird. 

(2) 	 Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken, ausschließen, wenn sie verletzen-
de Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche geäußert haben und 
eine Wiederholung zu erwarten ist. 

(3) 	 Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) 	 Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit 
der antragstellenden Person Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

(5) 	 Vor der Bestattung ist von dem/der Antragstellen-
den, dem/der Nutzungsberechtigten oder Gebüh-
renschuldner*in eine Erklärung der Kostenüber-
nahme für die erbrachten Leistungen und Inan-
spruchnahme der Friedhofseinrichtungen sowie 
die Übernahme bzw. die Verlängerung des Nut-
zungsrechts zu unterzeichnen.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) 	 Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-

pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2) 	 Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 
des Grundwassers verändert oder der die Verwe-
sung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten 
Ruhefrist ermöglicht.

(3) 	 Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) 	 Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend. 

(5) 	 Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauer-
ten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.

(6) 	 Für Urnenbestattungen dürfen keine Urnen, Über-
urnen oder Schmuckurnen verwendet werden, 
die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrott-
baren Werkstoffen hergestellt oder die nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
verändern. 

§ 9 
Ruhezeiten 

(1) 	 Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. 
 
(2) 	 Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) 	 Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) 	 Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder um-
gebettet werden. Antragsberechtigt ist der/die 
jeweilige Nutzungsberechtigte. Leistungen zu Um-
bettungen, innerhalb oder außerhalb der Ruhezeit, 
sind ausschließlich durch die Friedhofsträgerin vor-
zunehmen, um die Sicherheit der umseitigen Grä-
ber zu gewährleisten.

(3) 	 Die berechtigte Person hat sich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten,  
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alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung 
durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) 	 Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(5) 	 Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes dem nicht 
entgegenstehen.

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) 	 Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

a)	 Reihengrabstätten	 (§ 12),
b)	 Wahlgrabstätten	 (§ 13),
c)	 Urnenreihengrabstätten	 (§ 14),
d)	 Urnenwahlgrabstätten	 (§ 15),
e)	 Rasenwahlgrabstätten	 (§ 16),
f)	 Urnengemeinschaftsgrabanlagen	 (§ 17),
g)	 Urnenpartnergrabstätten in einer  

Gemeinschaftsgrabanlage 	 (§ 18).

(2) 	 Die Grabstätten bleiben im Eigentum der Fried-
hofsträgerin. An ihnen werden nur öffentlich-recht-
liche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ord-
nung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 
Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zuste-
hen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede 
Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung 
mitzuteilen.

(3) 	 Rechte an Reihengrabstätten werden nur im To-
desfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) 	 In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Lei-
che oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der 
Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) 	 In einer bereits belegten Wahlgrabstelle darf zu-
sätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die 
bereits bestattete Person der Ehegatte oder die 
Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebens-
partnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 

Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war. Dies bedarf der Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Urnenwahl- und Wahlgrabstätten, die aus-
schließlich Urnenbeisetzungen dienen.

(6) 	 Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:
a)	 für Särge von Kindern:	  

Länge 1,00 m; Breite 0,50 m,	
 	 von Erwachsenen:	  

Länge 1,80 m; Breite 0,80 m,
b) 	 für Urnen:	  

Länge 1,00 m; Breite 0,50 m.

	 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernom-
menen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend.

(7) 	 Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel)  
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.

(8) 	 Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind. 

(9) 	 Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzube-
hör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Groß-
gehölze usw.), soweit erforderlich, bis spätestens 
48 Stunden vor der Bestattung auf ihre Kosten ent-
fernen. Über das Erfordernis entscheidet die Fried-
hofsverwaltung. Heckenpflanzen sind von dem/
der Nutzungsberechtigten zu ersetzen.

(10) 	Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der 
Friedhofsträgerin entfernt werden, sind die da-
durch entstehenden Kosten von der nutzungsbe-
rechtigten Person der Friedhofsträgerin zu erstat-
ten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung heraus-
genommener Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1) 	 Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer 
Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden. 

(2) 	 Jede Reihengrabstätten darf ausschließlich mit le-
benden Pflanzen eingefasst werden.
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(3) 	 Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 
Grabfeld bekannt gemacht. 

§ 13
Wahlgrabstätten

(1) 	 Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 25 Jahre, vom Tage der Verleihung ange-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt. Ausgenommen sind Wahlgrabstät-
ten auf dem Alten Friedhof.

(2) 	 Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um mindestens 5 Jahre und maximal um 
25 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwal-
tung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stel-
lung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. 
Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungs-
recht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ab-
lauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlänge-
rung richten sich nach der jeweiligen Gebühren-
ordnung. 

(3) 	 Jede Wahlgrabstätte ist mit einem Grabmal zu ver-
sehen, das den Namen der/ des Verstorbenen ent-
hält. Die Bestellung des Grabmals ist durch den 
Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Bei der Aus-
führung sind § 22 und § 26 sowie die Richtlinien 
über die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
zu beachten.

(4) 	 Alle Wahlgrabstätten sind als Abgrenzung zum 
Weg einheitlich mit rotem Wesersandstein einge-
fasst. Werden Abgrenzungen zu den Nachbargrä-
bern gewünscht, so ist ebenfalls nur roter Weser-
standstein zugelassen.

(5) 	 In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsbe-
rechtigten Personen und folgende Angehörige, 
nachstehend bestattungsberechtigte Personen 
genannt, bestattet werden: 
a)	 Ehegatte,
b)	 Lebenspartner*innen nach dem Gesetz über 

die eingetragene Lebenspartnerschaft,
c)	 Partner*innen einer nicht ehelichen Lebens-

gemeinschaft
d)	 Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
e)	 Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung 

ihrer Väter oder Mütter,
f)	 Eltern, 
g)	 Geschwister,
h)	 Stiefgeschwister,
i)	 die nicht unter Buchstaben a) bis h) fallen-

den Erben.

	 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtig-
te Person, wer von den bestattungsberechtigten 
Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer 
bestattungsberechtigten Person die Entscheidung 
der nutzungsberechtigten Person der Friedhofs-
verwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung 
nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Be-
stattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch 
nichtverwandter Personen bedarf eines schrift-
lichen Antrags der nutzungsberechtigten Person 
und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(6) 	 Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren 
Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen über-
tragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung 
sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich.

(7) 	 Die nutzungsberechtigte Person teilt der Fried-
hofsverwaltung schriftlich mit, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nut-
zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizu-
bringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten 
Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 
über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtig-
ter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert das Nutzungsrecht zu be-
halten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung 
gilt Absatz 4.

§ 14 
Urnenreihengrabstätten

(1) 	 Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung 
von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrab-
stätte darf nur eine Asche bestattet werden.

(2) 	 Jede Urnenreihengrabstätte ist mit einem Grabmal 
zu versehen, das den Namen der/ des Verstorbe-
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nen enthält. Die Bestellung des Grabmals ist durch 
den Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Bei der 
Ausführung sind § 22 und § 26 sowie die Richtlinien 
über die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
zu beachten.

(3) 	 Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten 
entsprechend die Ausführungen wie für Reihen-
grabstätten. 

§ 15
Urnenwahlgrabstätten

(1) 	 Urnenwahlgrabstätten werden mit zwei Grabstel-
len zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 25 
Jahren vergeben. Das Nutzungsrecht wird anläss-
lich der Beisetzung der zweiten Asche für die ge-
samte Grabstätte verlängert.

(2) 	 Jede Urnenwahlgrabstätte ist mit einem Grabmal 
zu versehen, das den Namen der/ des Verstorbe-
nen enthält. Die Bestellung des Grabmals ist durch 
den Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Bei der 
Ausführung sind § 22 und § 26 sowie die Richtlinien 
über die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
zu beachten.

(3) 	 Die vor dem 1. Mai 2023 verliehenen Nutzungs-
rechte sind von der Neuen Regelung unter Absatz 1 
ausgenommen. Für die vor dem 1. Mai 2023 verlie-
henen Nutzungsrechte gilt: Urnenwahlgrabstätten 
wurden mit vier Grabstellen zur Bestattung einer 
Asche für die Dauer von 25 Jahren vergeben. 

(4) 	 Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
entsprechend die Ausführungen wie für Wahlgrab-
stätten.

§ 16
Rasenwahlgrabstätten

(1) 	 Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- 
und Urnenbestattungen, die mit einer oder mehre-
ren Grabstellen vergeben und mit Rasen angelegt 
werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
25 Jahre, vom Tag der Verleihung angerechnet. 
In jeder Grabstelle der Rasenwahlgrabstätten darf 
nur eine Leiche oder Urne bestattet werden. Das 
Nutzungsrecht wird anlässlich einer weiteren Bei-
setzung für die gesamte Grabstätte verlängert.

(2) 	 Die Grabflächen der Rasenwahlgrabstätten wer-
den mit Rasen eingesät und erhalten eine Stauden-
streifen. Das Gestaltungsrecht und die Pflege der 
Rasenwahlgrabstätten obliegen ausschließlich der 
Friedhofsträgerin, um ein einheitliches, sauberes 

Erscheinungsbild zu gewährleisten. Sie kann die 
Durchführung dieser Arbeiten an Dritte vergeben. 

(3) 	 Rasenwahlgrabstätten gibt es nur in bestimmten 
Abteilungen auf dem Neuen und Altem Friedhof.

(4) 	 Jede Rasenwahlgrabstätte ist mit einem Grabmal 
zu versehen, das den Namen der/ des Verstorbe-
nen enthält. Die Bestellung des Grabmals ist durch 
den Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Bei der 
Ausführung sind § 22 und § 26 sowie die Richtlinien 
über die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
zu beachten. 

	 Des Weiteren erhält jede Grabstätte eine einheit-
lich gestaltete Einfassung aus rotem Wesersand-
stein. Die Beschaffung der Steinkanteneinfassung 
erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwal-
tung, um eine einheitliche Gestaltung sicher zu 
stellen. Die Kosten hierfür sind nicht in der Gebühr 
für das Grabnutzungsrecht enthalten und werden 
gesondert abgerechnet.

(5) 	 Auf den Rasenwahlgrabstätten haben die Nut-
zungsberechtigte die Möglichkeit, nach Vorgabe 
ein Pflanzbeet einzurichten. Das Pflanzbeet darf 
ausschließlich mit blühenden Zwerggehölzen oder 
einer Saisonbepflanzung bepflanzt werden und 
muss von dem Nutzungsberechtigten selbst ge-
pflegt werden.

(6) 	 Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für Rasenwahlgrabstätten 
entsprechend die Ausführungen wie für Wahlgrab-
stätten. 

§ 17
Urnengemeinschaftsgrabanlagen

(1) 	 Grabstätten in der Urnengemeinschaftsgrabanla-
ge werden zur Bestattung von Aschen vergeben. 
In einer Grabstätte darf nur eine Asche bestattet 
werden. Die Beisetzung erfolgt der Reihe nach, das 
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

(2) 	 Das Gestaltungsrecht und die Pflege der Graban-
lage inklusive der einzelnen Grabstätten obliegen 
ausschließlich der Friedhofsträgerin, um ein ein-
heitliches, sauberes Erscheinungsbild zu gewähr-
leisten. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten 
an Dritte vergeben. Es besteht kein Anspruch auf 
die Umsetzung individueller Gestaltungswünsche.

(3) 	 Die Grabstellen in der einheitlich gestalteten Ge-
meinschaftsgrabanlage im Rasenfeld, unter dem 
Ruhebaum oder im Staudenbeet erhalten jeweils 
ein Grabzeichen. Diese Leistung und das Recht, 
Gravuren in Auftrag zu geben ist ausschließlich 
der Friedhofsträgerin vorbehalten, um ein einheit-
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liches Erscheinungsbild einzuhalten. Die Kosten für 
die Gravur und das Grabzeichen sind nicht in der 
Gebühr für das Grabnutzungsrecht enthalten. Auf 
das vorgegebene Grabzeichen zur jeweiligen Ur-
nengemeinschaftsgrabanlage kann nicht verzich-
tet werden.

	 Die Kosten für das jeweilige Grabzeichen, inklusive 
Gravur, werden auf Grundlage des tatsächlichen 
Aufwandes erhoben und gesondert abgerechnet.

(4) 	 Grabstellen in dem Gemeinschaftsgrabfeld ohne 
individuelle Namenskennzeichnung (sog. anony-
me Bestattung) erhalten kein Grabzeichen.

(5) 	 Auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage im Rasen-
feld und dem Gemeinschaftsgrabfeld ohne indivi-
duelle Namenskennzeichnung (sog. anonymes Ur-
nenfeld) sind Kränze, Trauergebinde und Blumen-
schmuck nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen 
erlaubt. Zu Gedenktagen, z.B. Totensonntag, kön-
nen kleinere Sträuße oder ähnliches direkt auf die 
Namensplatten gelegt werden.

(6) 	 Auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage unter dem 
Ruhebaum und im Staudenbeet sind Kränze, Trau-
ergebinde und Blumenschmuck auf den dafür vor-
gesehenen Pflanzflächen erlaubt. 

(7) 	 Nach Ablauf der Ruhezeit fallen die Grabstätten 
der Urnengemeinschaftsgrabanlage der Kirchen-
gemeinde zur freien Benutzung wieder zu.

(8) 	 Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für die Urnengemeinschafts-
grabanlagen entsprechend die Ausführungen wie 
für Wahlgrabstätten. 

§ 18
Urnenpartnergrabstätten in einer  

Gemeinschaftsgrabanlage

(1)	 Urnenpartnergrabstätten werden zur Bestattung 
von zwei Aschen vergeben. Sie dienen den Ver-
storbenen und dessen Ehegatten oder den Lebens-
partner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz 
über die eingetragene Lebenspartnerschaft.

(2)	 Bei der Erstbestattung wird eine zweite Grabstelle 
reserviert.

(3)	 Bei der Zweitbestattung muss das Nutzungsrecht 
an der Grabstelle der erstbeigesetzten Urne an die 
neue Ruhezeit angeglichen werden. Dadurch ver-
längert sich das Nutzungsrecht einmalig. 

(4)	 Die zusätzliche Bestattung einer Urne (zusätzlichen 
dritten Urne) auf einer bereits belegten Grabstelle 
ist ausgeschlossen.

(5)	 Das Nutzungsrecht endet mit Ablauf der zweiten 
Ruhezeit.

(6)	 Das Gestaltungsrecht und die Pflege der Graban-
lage inklusive der einzelnen Grabstätten obliegen 
ausschließlich der Friedhofsträgerin, um ein ein-
heitliches, sauberes Erscheinungsbild zu gewähr-
leisten. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten 
an Dritte vergeben. Über die Gestaltung der jewei-
ligen Gemeinschaftsanlage erhalten die Nutzungs-
berechtigten eine schriftliche Information. Es be-
steht kein Anspruch auf die Umsetzung individuel-
ler Gestaltungswünsche.

(7)	 Die Urnenpartnergrabstätten erhalten wahlweise 
jeweils eine Granit Stele oder einen Steinquader. 
Diese Leistung und das Recht, Gravuren in Auftrag 
zu geben, ist ausschließlich der Friedhofsträgerin 
vorbehalten, um ein einheitliches Erscheinungs-
bild einzuhalten. Die Kosten für die Gravur und das 
Grabmal sind nicht in der Gebühr für das Grabnut-
zungsrecht enthalten. Auf das vorgegebene Grab-
mal kann nicht verzichtet werden. 

(8)	 Die Kosten für das Grabmal (Stele oder Steinqua-
der), inklusive Gravur der Erstschrift, werden auf 
Grundlage des tatsächlichen Aufwandes erhoben 
und gesondert abgerechnet. 

(9)	 Die Kosten der Zweitschrift (Gravur) werden anläss-
lich der 2. Beisetzung ebenfalls auf Grundlage des 
tatsächlichen Aufwandes erhoben und gesondert 
abgerechnet.

(10)	Auf den Urnenpartnergrabstätten sind Kränze, 
Trauergebinde und Blumenschmuck auf den dafür 
vorgesehenen Pflanzflächen erlaubt.

(11)	Nach Ablauf der Ruhezeit fallen die Grabstätten der 
Urnenpartnergrabstätten der Kirchengemeinde 
zur freien Benutzung wieder zu.

(12)	Soweit sich aus der Friedhofsordnung nicht etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenpartnergrabstät-
ten entsprechend die Ausführungen wie für Wahl-
grabstätten.

§ 19 
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) 	 Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgege-
ben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. In genehmig-
ten Ausnahmefällen ist die anschließende Rasen-
pflege der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit 
ausschließlich der Friedhofsträgerin zu überlassen.  
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Außerdem behält sich die Friedhofsträgerin das 
Recht vor, anfallende Kosten in diesem Zusammen-
hang der nutzungsberechtigten Person in Rech-
nung zu stellen. Sie kann die Durchführung dieser 
Arbeiten an Dritte vergeben.

(2) 	 Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung. 

(3) 	 Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 2 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

(4) 	 Ist der/die Nutzungsberechtigte nach Ablauf der 
Nutzungszeit durch Anschreiben und öffentliche 
Bekanntmachung nicht mehr zu ermitteln, fällt das 
Nutzungsrecht an die Friedhofsträgerin zurück.

§ 20 
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen 
ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer 
an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit 
abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 21 
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

Bei der Gestaltung sind die Richtlinien über die Gestal-
tung der Grabmale (Anhang) zu beachten. Sie sind Be-
standteil der Friedhofsordnung.

§ 22
Gestaltung und Standsicherheit von  

Grabmalen und anderen Anlagen

(1) 	 Grabmale und andere Anlagen sind so zu gestal-
tet, dass sie keine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher*innen in ihrer 
Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich 
ferner nicht gegen den christlichen Glauben rich-
ten. Im Übrigen gilt § 21 entsprechend. Werkstatt-
bezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder 
Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise an-
gebracht werden.

(2) 	 Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer An-
lagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind. 

(3) 	 Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.

(4) 	 Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die 
für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungs-
berechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsträgerin auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemesse-
nen Frist beseitigt, behält sich die Friedhofsträgerin 
das Recht vor, die Grabmale, andere Anlagen oder 
Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte 
Personen nicht bekannt oder ohne besonderen 
Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Auffor-
derung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dau-
er von einem Monat aufgestellt wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 23
Allgemeines

(1)	 Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten 
nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts angelegt sein, es sei denn, die Witte-
rungsverhältnisse erlauben dies nicht. Sie dürfen 
nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die 
benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen 
nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäu-
men ist auf den Grabstätten nicht gestattet.

(2) 	 Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jewei-
ligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, 
sofern sich die Friedhofsträgerin diese Aufgaben 
nicht selbst vorbehalten hat. Die Verpflichtung zur 
Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrech-
tes.
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(3) 	 Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wach-
sender oder absterbender Pflanzen kann von der 
Friedhofsverwaltung angeordnet werden. Wird die 
notwendige Maßnahme nicht innerhalb der von 
der Friedhofverwaltung angeordneten Frist durch-
geführt, so werden die Arbeiten auf Kosten des/der 
Nutzugsberechtigten in Auftrag gegeben.

	 Die Friedhofsverwaltung ist befugt, Bestattungen 
behindernde Hecken und Sträucher zu beschnei-
den oder zu beseitigen. 

(4) 	 Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehe-
nen Plätzen abzulegen.

(5) 	 Die Entfernung von ordnungswidrigem Grab-
schmuck kann von der Friedhofsverwaltung an-
geordnet werden. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, behält sich die Friedhofsträgerin das 
Recht vor, den Grabschmuck auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person zu entfernen oder ent-
fernen zu lassen.

(6) 	 Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung.

(7) 	 Die Friedhofsträgerin ist nicht verpflichtet, Vorkeh-
rungen zur Verhütung von Schäden zu treffen, die 
durch fremde Personen und Tiere hervorgerufen 
werden.

(8) 	 Bei Zerstörung oder Beschädigung der gärtneri-
schen Anlage oder des Grabmals durch höhere Ge-
walt oder Vandalismus ist die Friedhofsverwaltung 
nicht zur Herstellung des vorherigen Zustands ver-
pflichtet.

§ 24
Grabpflege, Grabschmuck

(1) 	 Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpfle-
ge und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet.

(2) 	 Bei der Bepflanzung der Grabstätte soll aus Grün-
den der Nachhaltigkeit auf die Verwendung von 
Torf oder torfhaltiger Erde verzichtet werden.

(3) 	 In sämtlichen Produkten der Trauerfloristik dür-
fen keine Kunststoffe verwendet werden. Das gilt 
insbesondere für Kränze, Trauergebinde, Trauer-
gestecke, Grabschmuck, Grabeinfassungen sowie 
Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze ver-
bleiben. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar-
kierungszeichen.

(4) 	 Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla-
schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet.

(5) 	 Grababdeckungen mit Betonplatten, Terrazzo, 
Teerpappe, Plastik, farbigem Rindenmulch (und 
ähnlichem) sowie Grabkanten aus Beton sind nicht 
zulässig. Das Belegen der Grabstätten mit Kies und 
Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer Be-
pflanzung ist nicht gestattet.

(6) 	 Den Nutzungsberechtigten ist es nicht gestattet, 
bestehende Bäume und Heckenbepflanzungen 
ohne Genehmigung des Kirchenvorstandes zu be-
seitigen, weil durch solche Maßnahmen das Ge-
samtbild des Friedhofes gestört werden kann. 

§ 25
Vernachlässigung

(1) 	 Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung die Grab-
stätte innerhalb einer von der Friedhofsverwaltung 
vorgegebenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt 
sie der Verpflichtung nicht nach, behält sich die 
Friedhofsverwaltung das Recht vor, die Arbeiten 
auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in 
Auftrag zu geben. Ist die nutzungsberechtigte 
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-
kommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtig-
te Person aufgefordert, das Grabmal und die ande-
ren Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

(2) 	 Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege der 
Grabstätte hingewiesen. Außerdem wird die un-
bekannte nutzungsberechtigte Person durch ein 
Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich 
mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu set-
zen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei 
Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
veranlassen,
a)	 die Grabstätte abzuräumen, einzuebnen und 

einsäen und
b)	 Grabmale und andere Anlagen beseitigen zu 

lassen.

 (3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
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wand zu ermitteln, behält sich die Friedhofsverwal-
tung das Recht vor, den Grabschmuck auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person entfernen zu las-
sen. Sie kann die Durchführung dieser Arbeiten an 
Dritte vergeben.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 26
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) 	 Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung mit der Erklärung anzuzeigen, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht. 

(2) 	 Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) 	 Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser 
Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.

(4) 	 Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige 
errichtet oder geändert worden ist.

(5) 	 Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Re-
geln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle 
Fassung der „Technischen Anleitung zur Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der 
Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die 
TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung 
der Grabmalanlagen.

(6) 	 Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-

leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifika-
tion in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung 
und Ausführung von Gründungen) eine Abnahme-
prüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzu-
nehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 
1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) 	 Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(8) 	 Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienst-
leistungserbringer*innen, die aufgrund ihrer Aus-
bildung in der Lage sind, unter Beachtung der 
örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die an-
gemessene Gründungsart zu wählen und nach der 
TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmes-
sungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbrin-
ger*innen müssen in der Lage sein, für die Befes-
tigung der Grabmalteile das richtige Befestigungs-
mittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu 
montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

 (9) 	 Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnis-
losem Ablauf der Frist behält sich die Friedhofs-
verwaltung das Recht vor, die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person zu veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und an-
derer Anlagen gilt § 22 Absatz 4.

§ 27
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) 	 Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge-
mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 
22 Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(2) 	 Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten 
Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der 
Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der In-
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standsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen und selbst in 
Auftrag zu geben. Nach Beendigung des Nutzungs-
rechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte 
von den nutzungsberechtigten Personen vollstän-
dig zu entfernen.

§ 28 
Entfernung

(1) 	 Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) 	 Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung 
von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb 
von drei Monaten nach der Bekanntmachung über 
das Abräumen und bei Wahlgräbern auch inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungs-
zeit können die nutzungsberechtigten Personen 
Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, 
soweit es sich nicht um Grabmale nach § 29 han-
delt. 

(3) 	 Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist 
auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grab-
male und anderer Anlagen verpflichtet. Die Fried-
hofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag 
zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst 
abräumt.

§ 29
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

(1) 	 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwal-
tung erhalten. Die Friedhofsverwaltung kann die 
Zustimmung zur Änderung oder Abräumung der-
artiger Grabmale versagen. Insoweit sind die zu-
ständigen Denkmalschutzbehörden nach Maßga-
be der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 30
Leichenkammer (Kühlhalle)

(1) 	 Die Leichenkammer dient zur Aufnahme von Lei-
chen bis zur Bestattung. 

(2) 	 Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, in der Leichenkammer 
von einem/einer Beauftragten der Friedhofsver-
waltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens 
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier ge-
schlossen werden.

(3)	  Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.

§ 31 
Benutzung der Friedhofskapelle

(1) 	 Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur 
Verfügung.

(2) 	 Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3) 	 Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 32
Haftung

(1) 	 Nutzungsberechtigte Personen haften für alle 
Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auf-
trag errichtete Grabmale, und andere Anlagen ent-
stehen. 

(2) 	 Für Schäden an Einrichtungen und Anlagen, die 
durch minderjährige Kinder verursacht werden, 
haften die Erziehungsberechtigten als Gesamt-
schuldner.

§ 33
Gebühren

(1) 	 Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Ein-
richtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.
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X. Schlussvorschriften

§ 34
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 	 Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) 	 Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung tritt die 
bisherige Friedhofsordnung nebst Änderungen 
der Kirchengemeinde außer Kraft.

Lehrte, den 19.04.2023
 

Ev.-luth. Matthäus – Kirchengemeinde Lehrte
Der Kirchenvorstand:

gez.		  gez.
Wilhelm Busch	 L.S. 	 G. Steingräber-Broder, Pn.
Vorsitzender		  Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 2 Nummer 4 der Kirchengemeindeordnung 
kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hannover, den 04.05.2023

Das Landeskirchenamt
L.S.	 i. A. Lahmsen	

– – –

Richtlinien über die Gestaltung der Grabmale
Anlage zu § 21 der Friedhofsordnung

I. Gestaltung der Grabmale

(1) 	 Werkstattbezeichnungen sind nur an der Seite 
oder der Rückseite des Grabmales in unauffälliger 
Wiese gestattet.

(2) 	 Bei der Auswahl der Grabmale ist auf die Größe der 
Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismä-
ßig große Grabmale sind zu vermeiden.

(3) 	 Die stehenden Grabmale der Wahlgrabstätten Ab-
teilung des Neuen und Alten Friedhofes sollten 80 
cm in Höhe und 60 cm Breite nicht überschreiten.

	 Für Reihengrabstätten gelten folgende Maße:
	 Höhe: 80cm –100cm 	Breite: 40cm – 50cm
	 Die Sockelhöhe aller stehenden Grabmale darf 

10 % der Gesamthöhe nicht überschreiten.

(4) 	 Keinen Sockel dürfen die stehenden Grabmale der 
Rasenwahlgrabstätten haben, Kissensteine sollen 
nach Möglichkeit vermieden werden.

(5) 	 Die Grabmale sollen in der Regel auf allen Seiten 
einheitlich bearbeitet sein. Hochglanzpolitur und 
Feinschliff sind möglichst zu vermeiden.

(6) 	 Für Grabmale aus Holz gelten die gleichen Bestim-
mungen wie für stehende Grabmale. Die Schrift 
muss fest mit dem Werkstoff verbunden sein, Na-
mensschilder aus Buntmetall, Keramik oder ande-
ren Stoffen, die nur geschraubt werden, sind nicht 
erlaubt. 

(7) 	 Nicht gestattet sind:
a) 	 Grabmale aus gegossener oder nicht gemäß 

Nr.5 behandelter Zementmasse,
b) 	 Grabmale aus Terrazzo, Glas, Porzellan, 

Emaille, Blech oder ähnlichem Material,
c) 	 das Anstreichen von Grabmalen.

– – – 
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